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Allgemeine Messe- und Ausstellungsbedingungen 
 
 
 

1. Allgemein 
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA 

Fachverbandes Messen und Ausstellungen e. V. (im Folgenden: „AMB“) regeln die 
Rechtsbeziehung zwischen dem Veranstalter einer Messe/Ausstellung und dem 
jeweiligen Aussteller. Mit seiner Anmeldung erkennt der Aussteller diese AMB, die für 
die jeweilige Messe/Ausstellung gegebenenfalls gültigen „Besonderen Messe- und 
Ausstellungsbedingungen“ (im Folgenden: „BMB“) und die gegebenenfalls gültige 
„Hausordnung“ als verbindlich für sich und alle von ihm auf der Messe/Ausstellung 
tätigen Mitarbeiter an. 

1.2. Die AMB können durch die für die jeweilige Messe/Ausstellung gültigen BMB ergänzt 
oder geändert werden. Im Falle abweichender Bestimmungen in den jeweiligen 
Bestimmungen gilt folgende Rangordnung: 

• Die individuelle vertragliche Vereinbarung hat Vorrang vor den BMB, 
• die BMB haben Vorrang vor den AMB. 

1.3. Von den AMB und/oder den BMB abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Textform. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Ausstellers, die den AMB und/oder den BMB entgegenstehen, werden, auch wenn 
ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde, nicht Vertragsbestandteil. 

1.4. Der Veranstalter ist berechtigt, für die Erbringung seiner Leistung eine Vergütung zu 
verlangen. Die Vergütung des Veranstalters umfasst alle vom Veranstalter für den 
Aussteller für die Durchführung der Veranstaltung erbrachten Haupt- und 
Nebenleistungen. Die Vergütung für die Hauptleistungen ist aus der Anmeldung und 
aus den „Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ zu ersehen und umfasst 
insbesondere die Standmiete, Planungs- und Organisationsleistungen, die Einbindung 
des Ausstellers in das Werbekonzept der Messe/Ausstellung, die Vermittlung von 
veranstaltungsbezogenen Verträgen mit Dritten, die Erbringung von 
veranstaltungsbezogenen Dienstleistungen sowie vom Veranstalter zu erbringende 
Leistungen des Standbaus. Die weiteren Kosten für die auf Antrag des Ausstellers 
erbrachten Nebenleistungen, wie insbesondere das Bereitstellen von für den Bezug 
von Gas, Wasser, Strom, Internet oder sonstiger Telekommunikation notwendigen 
Versorgungsanlagen, zusätzliche Standbauleistungen oder die Vermietung von 
Mobiliar, sind Teil der Vergütung des Veranstalters. Von Dritten im Zusammenhang 








